
Kundeninformation
1. Versicherer
Versicherer ist die Würzburger Versicherungs-AG. Sämtliche Erklärungen, Mitteilungen 
und Anzeigen sowie die Erhebung von Ansprüchen auf Versicherungsleistungen sind 
an die Würzburger Versicherungs-AG unter folgender Anschrift zu richten: Würzburger 
Versicherungs-AG, Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburg
2. Vertragsgrundlagen
Maßgebend sind der Antrag, der Versicherungsschein sowie die Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für die Seminarrücktrittskosten-Versicherung (AVB  Seminar TS 
03/2023) und die Besonderen Bedingungen für die Jagdkurs- und Fischereikursversiche-
rung (BB Jagdkurs- und Fischereikursversicherung). 
Die hier relevanten Allgemeinen Versicherungsbedingungen stehen für Sie unter  
https://www.wuerzburger.com/jagdkursundfischereikursversicherung-schertel.html 
zu Ihrer Information oder zum Download zur Verfügung. Sie können die Bedingungen 
auch unter der angegebenen Adresse des Versicherers in Papierform anfordern.
3. Allgemeine Hinweise
Unrichtige Beantwortung der Fragen nach Gefahrenumständen sowie arglistiges 
Verschweigen sonstiger Gefahrenumstände kann den Versicherer berechtigen, den 
Versicherungsschutz zu versagen. 
Nebenabreden gelten nur, wenn sie von der Gesellschaft schriftlich bestätigt worden sind. 
4. Prämien
Die Prämienhöhe ist dem Antrag zu entnehmen.
5. Versicherbarkeit
Versicherbar sind Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik 
Deutschland bis maximal 66 Jahre.
6. Beginn des Versicherungsschutzes
Für die Rücktrittsversicherung gilt:
Der Versicherungsschutz für das gebuchte Seminar beginnt am Tag nach dem Abschluss 
des Versicherungsvertrags. Er beginnt jedoch frühstens, sobald die Prämie gezahlt 
wurde.

Für die Abbruchversicherung gilt:
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Antritt des Seminars. Das Seminar gilt als 
angetreten, sobald die erste gebuchte und versicherte Seminarleistung in Anspruch 
genommen wird.
7. Zuständige Aufsichtsbehörde
Die für Beschwerden zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.
8. Hinweise zur Datenverarbeitung bei Beantragung des Versicherungsvertrages
Die Würzburger Versicherungs-AG ist zum 01.03.2019 den „Verhaltensregeln für den 
Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ 
(Code of Conduct Datenschutz) beigetreten. Den Code of Conduct Datenschutz und 
weitere Einzelheiten zum Datenschutz finden Sie bei uns auf der Homepage unter
www.wuerzburger.com/datenschutz.html.

Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesund-
heitsdaten und Schweigepflichtentbindungserklärung
Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und Schweige-
pflichtentbindungserklärung 
Als Versicherungsunternehmen benötigt die Würzburger Versicherungs-AG Ihre Schwei-
gepflichtentbindung, um Ihre Gesundheitsdaten oder weitere nach § 203 Strafgesetz-
buch geschützte Daten, wie z.B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht, an 
andere Stellen, z.B. Rückversicherer weiterleiten zu dürfen.
Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärungen sind für die Antragsprü-
fung sowie die Begründung, Durchführung oder Beendigung Ihres Versicherungs-
vertrages in der Würzburger Versicherungs-AG unentbehrlich. Sollten Sie diese nicht 
abgeben, wird der Abschluss des Vertrages in der Regel nicht möglich sein.
Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren Gesundheitsdaten und sonstiger nach 
§ 203 StGB geschützter Daten bei der Weitergabe an Stellen außerhalb der Würzburger 
Versicherungs-AG. Die Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich vertretenen 
Personen wie Ihre Kinder, soweit diese die Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen 
und daher keine eigenen Erklärungen abgeben können.

1.  Erhebung, Speicherung und Nutzung der von Ihnen mitgeteilten Gesundheitsdaten 
durch die Würzburger Versicherungs-AG

Ich willige ein, dass die Würzburger Versicherungs-AG die von mir in diesem Antrag 
und künftig mitgeteilten Gesundheitsdaten erhebt, speichert und nutzt, soweit dies 
zur Antragsprüfung sowie zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieses 
Versicherungsvertrages erforderlich ist.

2.   Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten an Stellen außerhalb der Würzburger Versiche-
rungs-AG

Die Würzburger Versicherungs-AG verpflichtet die nachfolgenden Stellen vertraglich 
auf die Einhaltung des Datenschutzes und der Datensicherheit.

2.1   Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen) 
Die Würzburger Versicherungs-AG führt bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die 
Risikoprüfung, die Leistungsfallbearbeitung oder die telefonische Kundenbetreuung, 
bei denen es zu einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Gesundheitsdaten 
kommen kann, nicht selbst durch, sondern überträgt die Erledigung einer anderen Ge-
sellschaft oder einer anderen Stelle. Werden hierbei Ihre nach § 203 StGB geschützten 
Daten weitergegeben, benötigt die Würzburger Versicherungs-AG Ihre Schweigepflicht-
entbindung für sich und soweit erforderlich für die anderen Stellen. Die Würzburger 
Versicherungs-AG führt eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Ka-
tegorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß Gesundheitsdaten für die Würzburger 
Versicherungs-AG erheben, verarbeiten oder nutzen unter Angabe der übertragenen 
Aufgaben. Eine aktuelle Liste kann im Internet unter www.wuerzburger.com eingesehen
oder bei dem Datenschutzbeauftragen der Würzburger Versicherungs-AG, Bahnhof-
straße 11, 97070 Würzburger, E-Mail: datenschutzbeauftragter@wuerzburger.com an-
gefordert werden. Für die Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten an und die Verwendung 

durch die in der Liste genannten Stellen benötigt die Würzburger Versicherungs-AG 
Ihre Einwilligung.
Ich willige ein, dass die Würzburger Versicherungs-AG meine Gesundheitsdaten an die 
in der Liste genannten Stellen übermittelt und dass die Gesundheitsdaten dort für die 
angeführten Zwecke im gleichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden, 
wie die Würzburger Versicherungs-AG dies tun dürfte. Soweit erforderlich, entbinde 
ich die Mitarbeiter der Würzburger Versicherungs-AG und sonstiger Stellen im Hinblick 
auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer nach § 203 StGB geschützter 
Daten von ihrer Schweigepflicht. 

2.2  Datenweitergabe an Rückversicherungen 
Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, kann die Würzburger Versicherungs-AG 
Rückversicherungen einschalten, die das Risiko ganz oder teilweise übernehmen. In ei-
nigen Fällen bedienen sich die Rückversicherungen dafür weiterer Rückversicherungen, 
denen sie ebenfalls Ihre Daten übergeben. Damit sich die Rückversicherung ein eigenes 
Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann, ist es möglich, dass die 
Würzburger Versicherungs-AG Ihren Versicherungsantrag oder Leistungsantrag der 
Rückversicherung vorlegt. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Versicherungs-
summe besonders hoch ist oder es sich um ein schwierig einzustufendes Risiko handelt.
Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung die Würzburger Versiche-
rungs-AG aufgrund ihrer besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung 
sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Haben Rückversiche-
rungen die Absicherung des Risikos übernommen, können sie kontrollieren, ob die 
Würzburger Versicherungs-AG das Risiko bzw. einen Leistungsfall richtig eingeschätzt 
hat. Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge und Anträge im erforder-
lichen Umfang an Rückversicherungen weitergegeben, damit diese überprüfen können, 
ob und in welcher Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen können. Zur Abrechnung von 
Prämienzahlungen und Leistungsfällen können Daten über Ihre bestehenden Verträge 
an Rückversicherungen weitergegeben werden. Zu den oben genannten Zwecken wer-
den möglichst anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten, jedoch auch personenbezo-
gene Gesundheitsangaben verwendet. Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
Rückversicherung nur zu den vorgenannten Zwecken verwendet. Über die Übermittlung 
Ihrer Gesundheitsdaten an eine Rückversicherung werden Sie durch die Würzburger
Versicherungs-AG unterrichtet. 
Ich willige ein, dass meine Gesundheitsdaten – soweit erforderlich – an Rückversiche-
rungen übermittelt und dort zu den genannten Zwecken verwendet werden. Soweit 
erforderlich, entbinde ich die für die Würzburger Versicherungs-AG tätigen Personen 
im Hinblick auf die Gesundheitsdaten und weiteren nach § 203 StGB geschützter Daten 
von ihrer Schweigepflicht. 

2.3  Datenweitergabe an selbstständige Vermittler 
Die Würzburger Versicherungs-AG gibt grundsätzlich keine Angaben zu Ihrer Ge-
sundheit an selbstständige Vermittler weiter. Es kann aber in den folgenden Fällen 
dazu kommen, dass Daten, die Rückschlüsse auf Ihre Gesundheit zulassen oder gemäß 
§203 StGB geschützte Informationen über Ihren Vertrag Versicherungsvermittlern zur 
Kenntnis gegeben werden. Soweit es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erfor-
derlich ist, kann der Sie betreuende Vermittler Informationen darüber erhalten, ob und 
ggf. unter welchen Voraussetzungen (z.B. Annahme mit Risikozuschlag, Ausschlüsse 
bestimmter Risiken) Ihr Vertrag angenommen werden kann. Der Vermittler, der Ihren 
Vertrag vermittelt hat, erfährt, dass und mit welchem Inhalt der Vertrag abgeschlossen 
wurde. Dabei erfährt er auch, ob Risikozuschläge oder Ausschlüsse bestimmter Risiken 
vereinbart wurden. Bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen an-
deren Vermittler kann es zur Übermittlung der Vertragsdaten mit den Informationen 
über bestehende Risikozuschläge und Ausschlüsse bestimmter Risiken an den neuen 
Vermittler kommen. Sie werden bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf 
einen anderen Vermittler vor der Weitergabe von Gesundheitsdaten informiert sowie 
auf Ihre Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen.
Ich willige ein, dass die Würzburger Versicherungs-AG meine Gesundheitsdaten und 
sonstigen nach § 203 StGB geschützten Daten in den oben genannten Fällen – soweit 
erforderlich – an den für mich zuständigen selbstständigen Versicherungsvermittler 
übermittelt und diese dort erhoben, gespeichert und zu Beratungszwecken genutzt 
werden dürfen. 

3.  Speicherung und Verwendung Ihrer Gesundheitsdaten, wenn der Vertrag nicht 
zustande kommt 

Kommt der Vertrag mit Ihnen nicht zustande, speichert die Würzburger Versicherungs-AG 
Ihre im Rahmen der Risikoprüfung erhobenen Gesundheitsdaten für den Fall, dass Sie 
erneut Versicherungsschutz beantragen bis zum Ende des dritten Kalenderjahres nach 
dem Jahr der Antragstellung.
Ich willige ein, dass die Würzburger Versicherungs-AG meine Gesundheitsdaten, wenn 
der Vertrag nicht zustande kommt, für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Ende 
des Kalenderjahres der Antragstellung zu den oben genannten Zwecken speichert 
und nutzt.

Würzburger Versicherungs-AG | Bahnhofstraße 11 | 97070 Würzburg 
Telefon 0931 2795-0 | Telefax 0931 2795-291 
Sitz der Gesellschaft Würzburg, Amtsgericht Würzburg, HRB 3500EE
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Grundlage des Versicherungsschutzes sind die Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für die Seminarrücktrittskosten-Versicherung 
(AVB Seminar TS 03/2023) sowie die Besonderen Bedingungen für die 
Jagdkurs- und Fischereikursversicherung (BB Jagdkurs- und Fische-
reikursversicherung).

Ergänzung zur Rücktrittsversicherung:
AVB Seminar TS 03/2023, Teil B, Ziffer 4. – Welche Kosten erstatten wir? - 
wird wie folgt erweitert: 
Handelt es sich bei Ihrem gebuchten Seminar um eine Seminarreihe? Dann 
beziehen sich die unter Ziffer 4. (AVB Seminar TS 03/2023, Teil B) genannten 
Leistungen nicht nur auf die einzelne Teilveranstaltung der Seminarreihe, die 
Sie aus einem versicherten Grund nicht antreten können, sondern auf die 
komplette Seminarreihe.

Ergänzung zur Abbruchversicherung: 
AVB Seminar TS 03/2023, Teil C, Ziffer 4. – Welche Leistungen erbringen 
wir? - wird wie folgt erweitert: 
Handelt es sich bei Ihrem gebuchten Seminar um eine Seminarreihe? Dann 
beziehen sich die unter Ziffer 4. (AVB Seminar TS 03/2023, Teil C) genann-
ten Leistungen nicht nur auf die einzelne Teilveranstaltung der Seminarreihe, 
die Sie aus einem versicherten Grund abbrechen, sondern auf die komplette 
Seminarreihe.

	| Besondere Bedingungen für die Jagdkurs- 	| und Fischereikursversicherung	| (BB Jagdkurs- und Fischereikursversicherung) 



Dieses Blatt dient nur zu Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung.
Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Vollständig dargestellt ist der Versicherungsschutz in Ihren Versicherungs- 
unterlagen. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen Versicherungsschutz für und während Ihres Seminars an. Seminare sind Lern- und Lehrveranstaltungen, die dazu 
dienen, Wissen in kleinen bis mittelgroßen Gruppen interaktiv zu erwerben oder zu vertiefen. Sie werden von einem Seminarleiter 
oder Trainer durchgeführt.

Reiseversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Unternehmen: Würzburger Versicherungs-AG, Deutschland
Produkt: Jagdkurs- und Fischereikursversicherung
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Was ist versichert?
Nachfolgend finden Sie Informationen zu den von 
uns zu diesem Produkt angebotenen Leistungsarten. 
Welche Sie mit uns vereinbart haben, entnehmen Sie 
bitte Ihrem Versicherungsschein.

Rücktrittsversicherung

 Nachweislich geschuldete Stornokosten

  Umbuchungskosten

 Mehrkosten und Kosten für nicht in Anspruch 
genommene Seminarleistungen bei Verspätung 
öffentlicher Verkehrsmittel

Abbruchversicherung

 Zusätzliche Rückreise- und sonstige Mehrkosten

 Entschädigung für gebuchte und versicherte   
Seminarleistungen, die aufgrund der Unter-
brechung des Seminars nicht genutzt werden 
konnten

Was ist nicht versichert?
Nicht versichert sind zum Beispiel:

Rücktritts- und Abbruchversicherung

 Erneutes Auftreten einer Erkrankung, wenn Sie 
wegen dieser innerhalb von zwei Wochen vor 
Abschluss der Versicherung bzw. Buchung des 
Seminars behandelt wurden

 Unerwartete Verschlechterung einer Erkrankung, 
wenn sie wegen dieser innerhalb von sechs  
Monaten vor Abschluss der Versicherung bzw. 
Buchung des Seminars behandelt wurden

 Kosten, die dadurch entstehen, dass ein Seminar 
nicht angetreten oder abgebrochen wird, obwohl 
kein versicherter Grund vorlag

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Einschränkungen bestehen zum Beispiel:

 Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicher-
ungsfalls können wir die Leistung kürzen 



Wo bin ich versichert?
 Der Versicherungsschutz besteht für die namentlich genannten versicherten Personen weltweit. Voraussetzung hierfür 

ist eine Abwesenheit vom ständigen Wohnsitz.

Welche Verpflichtungen habe ich?
– Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten, das gilt insbesondere auch 

für die Zugehörigkeit zum versicherten Personenkreis gemäß Ihres Alters.
– Der Versicherungsvertrag muss spätestens 30 Tage vor Seminarantritt abgeschlossen sein.
– Bei Seminarbuchung innerhalb von 30 Tagen vor Seminarbeginn besteht nur dann Versicherungsschutz, wenn der 

Versicherungsvertrag am Buchungstag oder spätestens 4 Tage nach Buchung abgeschlossen wird.
– Den Versicherungsbetrag müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen.
– Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben.
– Sie müssen die Kosten des Schadens gering halten (Schadenminderungspflicht).

Wann und wie zahle ich?
Den einmaligen Beitrag müssen Sie unverzüglich nach Zugang des Versicherungsscheins zahlen. Falls Sie uns ein SEPA-
Lastschriftmandat erteilt haben, sorgen Sie bitte für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto.

Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt in der Rücktrittsversicherung zum im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.
In der Abbruchversicherung beginnt er mit dem Antritt des Seminars.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Der Vertrag endet zum Ablauf der vereinbarten Versicherungsdauer. Eine Kündigung ist somit nicht erforderlich.

Würzburger Versicherungs-AG | Bahnhofstraße 11 | 97070 Würzburg | Telefon 09 31 . 27 95-0 | www.wuerzburger.com
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